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«Sozialrechte bilden die Grundlage für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben und sind darauf ausgerichtet, soziale Sicherheit, Chancen-
gleichheit und Würde für alle zu fördern.»

Umfassender Ansatz, berührt verschiedene Lebensbereiche, die in erster Linie im UNO-
Menschenrechtspakt I und im spezialvertraglichen Schutz bestimmter Personengruppen 
(KRK, BRK) zum Ausdruck kommt:

 Arbeit: Recht auf Arbeit, auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen, Streikrecht

 Familie: Recht auf Schutz der Familie und der Mütter vor und nach der Geburt

 Gesundheit: Recht auf ein erreichbares Höchstmass an Gesundheit

 Bildung: Recht auf Bildung und auf Teilnahme am kulturellen Leben

 Soziale Sicherheit: Recht auf Soziale Sicherheit (Sozialversicherungen, Bedarfsleistun-
gen) und auf angemessenen Lebensstandard (Nahrung, Wohnung)
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«Sozialrechte bilden die Grundlage für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben und sind darauf ausgerichtet, soziale Sicherheit, Chancen-
gleichheit und Würde für alle zu fördern.»

 Arbeit: Recht auf Arbeit, auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen, Streikrecht

 Familie: Recht auf Schutz der Familie und der Mütter vor und nach der Geburt

 Gesundheit: Recht auf ein erreichbares Höchstmass an Gesundheit

 Bildung: Recht auf Bildung und auf Teilnahme am kulturellen Leben

 Soziale Sicherheit: Recht auf Soziale Sicherheit (Sozialversicherungen, Bedarfsleistun-
gen) und auf angemessenen Lebensstandard (Nahrung, Wohnung)

Fokussierung auf ein «Recht auf ein soziales Existenzminimum» für 
Personen in prekären finanziellen Verhältnissen 
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Biologisch-physisches Existenzminimum Soziales Existenzminimum

- wird unabhängig vom gesellschaftlichen 
Umfeld definiert

- umfasst nur die Befriedigung elementarer 
Bedürfnisse: Nahrung, Kleidung, Obdach

- ist abhängig vom gesellschaftlichen 
Umfeld einer Person

- umfasst auch die Möglichkeit, am 
sozialen Leben teilzunehmen

© Pfuschi/Sozialbericht 2010 des Kantons Bern (beide Karikaturen)
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Teilgehalte eines Rechts auf ein soziales Existenzminimum im Völkerrecht

Recht auf einen angemessenen Lebensstandard (Art. 11 IPWSKR, Art. 28 BRK, Art. 27 KRK)

Der angemessene Lebensstandard umfasst ausreichende Ernährung, Bekleidung und 
Unterbringung.

Umfasst aber auch diejenigen Umstände, die gegeben sein müssen
- um ein Mindestmass an sozialer Integration zu ermöglichen
- um Individuen zu befähigen, selbstständige Entscheidungen zu treffen und ihre 

Rechte im sozialen Miteinander selbst verwirklichen zu können

Für Kinder
- muss der Lebensstandard die «körperliche, geistige, seelische, sittliche und soziale 

Entwicklung» des Kindes berücksichtigen
- gilt ergänzend ein Recht auf Freizeit, Spiel und altersgemässe aktive Erholung (Art. 31 

KRK)
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Teilgehalte eines Rechts auf ein soziales Existenzminimum im Völkerrecht

Recht auf ein erreichbares Höchstmass an (körperlicher und geistiger) Gesundheit 
(Art. 12 IPWSKR, Art. 25 BRK, Art. 24 KRK)

Umfasst den Zugang zu medizinischen Einrichtungen und ärztlicher Betreuung, um 
Diagnose, Therapie und Rehabilitation im Krankheitsfall sicherzustellen.

Recht auf Teilnahme am kulturellen Leben (Art. 15 IPWSKR, Art. 30 BRK, Art. 31 KRK)

Breite Definition von «Kultur», die ebenso die «Hochkultur» (Museen, Konzertsäle) wie 
die «Populärkultur» (Kino, Zeitschriften des Alltags, Fussballspiel…) umfasst

Kinderspezifisch: Zugang zu eigenständigen, kindgerechten kulturellen und künstleri-
schen Angeboten
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Zwischenfazit

Das Völkerrecht verpflichtet die Schweiz

- ein Recht auf ein soziales Existenzminimum in wichtigen Lebensbereichen 
(Existenzsicherung, Gesundheit, Kultur) umzusetzen und 

- so zu einer sozialintegrativen Gesellschaft beizutragen.

Die völkerrechtlichen (programmatischen) Vorgaben verpflichten die Organe

- von Bund und Kantonen

- aller Gewalten (Exekutive, Legislative, Judikative).
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(3) Die Wirklichkeit: die sozialrechtlichen Verpflichtungen des Völkerrechts und…
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Bericht des UN-Kinderrechtsausschusses vom Oktober 2021/Empfehlung 38:
- Besorgnis wegen hohem Anteil an Kindern in Armut
- Empfehlungen:

• Strategien zur Sicherstellung eines angemessenen Lebensstandards für alle 
Kinder stärken, d.h. auch für Kinder mit Migrationshintergrund

• Stärken/Ausbauen der Leistungen für Familien
• Sicherstellen, dass die SKOS-Richtlinien in allen Kantonen umgesetzt werden.

… der Bundesrat
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S. 14:

Umsetzungsbericht des Bundesrates vom März 2025:
Empfehlung 38 hat für den Bundesrat keine Priorität

… der Bundesrat
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… der Gesetzgeber

Art. 86 Abs. 1 AIG
Die Kantone regeln die Festsetzung und die Ausrichtung der Sozialhilfe und der Not-
hilfe für vorläufig aufgenommene Personen. (…) Der Ansatz für die Unterstützung 
liegt unter dem Ansatz für die einheimische Bevölkerung.

- Keine bundesrechtliche Untergrenze in der Höhe  Sozialhilfeansatz in den Kantonen 
um bis zu 60% unter dem Ansatz der Regelsozialhilfe (Städteinitiative, S. 50)

- Keine Begrenzung in der Dauer  tiefes Leistungsniveau bestimmt Leben u.U. über 
Jahre hinweg (insbes. für Kinder problematisch)

- Völkerrechtliche Vorgaben für den historischen Gesetzgeber kein Thema (Hänggeli, S. 13f.)
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… der Gesetzgeber

Art. 64a Abs. 7 KVG
Die Kantone können versicherte Personen, die ihrer Prämienpflicht trotz Betreibung nicht 
nachkommen, auf einer Liste erfassen (…). Die Versicherer schieben für diese Versicherten (…) 
die Übernahme der Kosten für Leistungen mit Ausnahme der Notfallbehandlungen auf (…). 
Eine Notfallbehandlung liegt vor, wenn die Behandlung nicht aufgeschoben werden kann. Dies 
ist der Fall, wenn die versicherte Person ohne sofortige Behandlung gesundheitliche Schäden 
oder den Tod befürchten muss oder die Gesundheit anderer Personen gefährden kann.

- Beschränkung des Leistungsniveaus auf eine Art Lazarettmedizin

- Besondere Vulnerabilität von Kindern bleibt unberücksichtigt

- Die Vereinbarkeit beispielsweise mit der Kinderrechtskonvention ist im parlamen-
tarischen Prozess kein Thema.
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… der Gesetzgeber

Art. 15 Abs. 1 SILDV Freizeitaktivitäten Minderjähriger
Ausserschulische Freizeitaktivitäten werden für Minderjährige bis zur Vollendung des 16. 
Lebensjahres übernommen, wenn diese Freizeitaktivitäten zur Entwicklung, zur Integra-
tion, aus präventiver Hinsicht oder aus gesundheitlichen Gründen zum Wohl des oder der 
Minderjährigen zwingend erforderlich sind.
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… das Bundesgericht

Art. 12 BV
Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung 
und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind.

In der Rechtsprechung des Bundesgerichts beschränkt sich das Leistungsniveau auf ein biolo-
gisch-physisches Existenzminimum, das…

- nur die Befriedigung elementarer Bedürfnisse umfasst: Nahrung, Kleidung, Obdach, medizi-
nische Grundversorgung

- aber: keine Teilhabe am sozialen Leben, keine soziale Integration

 Ein soziales Existenzminimum kann heute vor Bundesgericht nicht eingefordert werden.
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… das Bundesgericht

BGer 8C_798/2021 vom 07.03.2022
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(4) Fazit… und Wege zu einer neuen Wirklichkeit? 

16

Offensichtlich: Geringe Beachtung des Völkerrechts durch Verwaltung, Politik 
und Gerichte

Verschiedene Transferleistungen als mögliche Wege zu einer grösseren Be-
achtung des Völkerrechts: Transfer von der völkerrechtlichen Theorie…

… in die Ausbildung: Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession  Bedeu-
tung einer verfassungs- und völkerrechtskonformen Anwendung des Sozial-
hilferechts

… in die Praxis: Weiterbildungsangebote u.a. zur Ermessensausübung für So-
zialbehörden/Sozialdienste

… in die Politik: (Forschungs-)Publikationen zu völkerrechtlichen Aspekten in 
politische Prozesse einbringen (Vernehmlassungsverfahren und Hearings)
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